
Gemäß der §§ 5 und 8 c der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01. April 2005 

(GVBl I 2005; S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 

915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 05. April 2022 folgende Satzung beschlossen: 

 

2. Änderungssatzung zur Satzung für den Seniorenbeirat in der Stadt Bad Vilbel vom 20.03.2012 

beschlossen: 

§ 1 

Der § 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„Wahlberechtigt sind alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Vilbel, die vor dem Wahltag 

seit mindestens 6 Wochen ihren Hauptwohnsitz in Bad Vilbel haben und am Wahltag das 60. 

Lebensjahr vollendet haben.“ 

§ 2 

Der § 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„Der Seniorenbeirat tritt zum ersten Mal binnen 3 Monaten nach der Wahl, im Übrigen so oft wie es 

die Geschäfte erfordern, zusammen, mindestens jedoch viermal im Jahr. Die Einladung zur 

konstituierenden Sitzung erfolgt durch die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister; sie oder er oder 

ein von ihr oder ihm beauftragtes Mitglied des Magistrates leitet die Sitzung bis zur Wahl der 

Vorsitzenden oder des Vorsitzenden. 

§ 3 

Die übrigen Bestimmungen der Satzung für den Seniorenbeirat in der Stadt Bad Vilbel vom 

20.03.2012 sowie der 1. Änderungssatzung vom 13.03.2018 bleiben unverändert. 

§ 4 

Diese 2. Änderungssatzung zur Satzung für den Seniorenbeirat in der Stadt Bad Vilbel tritt am Tage 

nach der Bekanntmachung in Kraft. 

 

Bad Vilbel, den xxxxxxxxxxxxx 

Der Magistrat der Stadt Bad Vilbel 

 

(Dr. Stöhr) 

Bürgermeister 

 




